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Ramona Möller
Dipl. Betriebswirtin (VWA)
2.Vorsitzende d. BVfB e.V.

Nach Art. 132 der 8. EU-
Mehrwertsteuerrichtlinie 
s i n d n i c h t n u r B e-
treuungsvereine, son-
dern auch selbständige 
Berufsbetreuer von der 
Umsatzsteuer auf ihre 
Vergütungen zu be-
freien. Diese Auffassung 
haben eine Reihe von 
Steuerberatern auf Fort-
bildungsveranstaltungen 

vertreten. Letztlich muss 
der Bundesfinanzhof 
darüber entscheiden, 
weil nicht zu erwarten 
ist, dass der Gesetzge-
ber das Umsatzsteuer-
gesetz entsprechend 
ändert. Der  Bundesver-
band freier Berufsbe-
treuer (BVfB) führt ein 
Musterverfahren zur 
Feststellung der Umsatz-
steuerbefreiung ab dem 
Jahr 2010 und der Er-
stattung der seit dem 
1.7.2005 abgeführten 
Umsatzsteuer abzüglich 
abgezogener Vorsteuer. 

Anträge auf Befreiung 
von der Umsatzsteuer 
und Erstattung stellen

Wir haben im Newsletter 
1/2010 empfohlen, dass 
selbständige Berufsbe-
treuer bis zur Entschei-
dung der Finanzgerichte

• gegen die Heranzie-
hung zur Umsatzsteuer 
Einspruch einlegen;

• die Aussetzung der 
Vollziehung offener 
U m s a t z s t e u e r b e s-
cheide beantragen;

• die Rückzahlung der 
seit dem 1.7.2005 ab-
geführ ten Umsatz -
steuer beantragen;

• gegen die absehbare 
Ablehnung der Rück-
zahlung ebenfalls Ein-
spruch einlegen.  	
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Befreiung von der Umsatzsteuer und Erstattung für 
freie Berufsbetreuer
Vorsorgliche Geltendmachung der Befreiung beim Finanzamt

    Bundesverband freier Berufsbetreuer e.V.
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Wenn die Einsprüche 
gegen die Ablehnungen 
der Feststellung der 
künftigen Umsatzsteuer-
freiheit und der Erstat-
tung abgeführter Um-
satzsteuern eingelegt 
sind, sollte mit dem Fi-
nanzamt das Ruhen der 
Einsprüche unter Hin-
weis auf das laufende 
Musterverfahren verein-
bart werden. Sobald das 
finanzgerichtliche Akten-
zeichen des Musterver-
fahrens bekannt ist, wird 
es den Mitgliedern mit-
geteilt. Wenn das Finan-
zamt keine Einspruchs-
entscheidung trifft, bes-
teht auch noch keine 
Notwendigkeit, zur Frist-
wahrung selbst eine fi-
nanzgerichtliche Klage 
einzulegen. 

Gesondert	
  Umsatzsteuer	
  
ausgewiesen	
  ?

Es besteht allerdings 
eine Besonderheit, die 
das Verfahren auf Erstat-
tung der Umsatzsteuer 
verkomplizieren dürfte. 
Der Antrag an das Be-
treuungsgericht auf Er-
lass eines Beschlusses 

über die Vergütung gem. 
§§ 292, 168 FamFG ist 
umsatzsteuerrechtlich 
als „Rechnung“ gem. § 
14 Abs. 1 UStG zu be-
trachten. Auf den Rat 
von Steuerberatern hin 
haben viele Berufsbe-
treuer, die keine Kleinun-
ternehmer waren oder 
sind, in den Vergütung-
santrägen ausdrücklich 
die Umsatzsteuer aus-
gewiesen. 

Dies ist zwar vergü-
tungsrechtlich unnötig, 
weil gem. § 4 VBVG die 
Brutto-Stundensätze un-
abhängig vom umsatz-
steuerrechtlichen Status 
des Antragstellers in 
fixer Höhe festgesetzt 
werden und es dem 
bearbeitenden Rechts-
pfleger gleichgültig ist, 
ob der Berufsbetreuer 
Umsatzsteuer abführt 

oder nicht. Umsatz-
steuerrechtlich führt dies 
dazu, unabhängig ob zu 
Gunsten einer Steuerbe-
feriung entschieden wird, 
die Umsatzsteuer dann 
nach § 14c Abs. 1 UStG 
geschuldet wird.

Deshalb müssen die Be-
rufsbetreuer, die in den 
Vergütungsanträgen die 
Umsatzsteuer ausgewi-
esen haben, gem. § 17 
UStG eine sog. „Rech-
nungskorrektur“ durch-
führen: dem Betreu-
ungsgericht muss mit-
geteilt werden, dass auf 
die seit dem 1.7. 2005 
beantragten Vergütun-
gen (Antragsdatum, fest-
gesetzte Vergütungs-
summe und Aktenzei-
chen des Betreuungs-
falls aufführen! ) keine 
Umsatzsteuer anfällt. 
Auch dies ist dem zu-
ständigen Rechtspfleger 
nicht wichtig, aber es 
muss eine Eingangsbe-
stätigung verlangt wer-
den. 

--> S.3
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Fristen und Hinweise zum Vorgang

Diese ist dann (mit Kopie 
des Rechnungskorrektur-
schreibens an das Be-
treuungsgericht) gemein-
sam mit dem Antrag auf 
Umsatzsteuererstattung 
dem Finanzamt vorzu-
legen.

Um die Irritation bei den 
Rechtspflegern vorzu-
beugen, sollten zunächst 
nur die „Rechnungs“kor-
rekturen für den Zeitraum 
vom 1.7.2005 bis zum 
30.9. 2008 vorgenommen 
werden. Somit kann der 
Rechtspfleger gem. § 2 
VBVG sicher sein, dass 
die Rechnungskorrektur 
keine Auswirkungen auf 
noch nicht erloschene 
Vergütungsansprüche hat.

In den Fällen der Rech-
nungskorrektur werden 
die Jahre in denen die 
Rechnung mit Umsatz-
s t e u e r a u s g e w i e s e n 
wurde nicht mehr geän-
dert. Hier ist die Berichti-
gung im Zeitpunkt der 
Rechnungskorrekturen 
durchzuführen. Insoweit 
gelten die Festsetzungs-
verjährungsfristen der Ab-

gabenordnung nicht, son-
der § 17 UstG ist anzu-
wenden. Das heißt, es 
kann in diesem Fall kein 
Fristversäumnis eintreten.

Betreuer die auf den 
Vergütungsanträgen die 
Umsatzsteuer nicht aus-
gewiesen haben unter-
liegen den Festsetzungs-
verjährungsfristen der Ab-
gabenordnung. Die Fest-
setzungsverjährung für 
die Umsatzsteuer 2005 
endet bei Abgabe der 
Umsatzsteuererklärung in 
2006  am 31.12.2010.

Möglicherweise gelingt es 
den Steuerberatern (der 
Berufsbetreuer, die die 
Umsatzsteuer auf den 

Vergütungsanträgen aus-
gewiesen haben) aber 
auch, mit dem Finanzamt 
den Verzicht auf d ie 
Rechnungskorrektur ge-
genüber dem Betreu-
ungsgericht auszuhan-
deln. Und nicht verges-
sen: solange die Umsatz-
steuerbefre iung nicht 
bestands- oder rechts-
kräftig festgestellt wurde, 
auf jeden Fall eine ver-
zinsliche Rücklage aus 
den derweil anfallenden 
Umsatzsteuern bilden !

BVfB  Homepage

http://www.vfbev.de/berufs
betreuer-berufsbetreuung-
freiberufliche-betreuung-b
eratung/umsatzsteuerbefr
eiung

Der TEXT ist nur im internen 
Mitglieder-Newsletter des BVfB 
voll lesbar.  www.VfBeV.de
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Hartmut Wunschel
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Weiterbildungstermine  1. Halbjahr 2010

Freitag, 29. Januar 2010  Frankfurt/M: “Aktuelle Probleme SGB II und XII“

Freitag, 05. Februar 2010  Potsdam:  "Der verschuldete Betreute“ Teil I

Freitag, 12. Februar 2010  Solingen:  "Systematische Entschuldung“ Teil II

Freitag, 12. Februar 2010  Leipzig:    "Der verschuldete Betreute“ Teil I

Freitag, 26. Februar 2010  Potsdam:  "Systematische Entschuldung“ Teil II
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